
Gemeinderat  Gr.oßdubrau Beschluss-Nr.  GR  18/05/fö24

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

"  empfohlen

" beschlossen

"  zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Gemeinderat 23.05.2024 6 beschlossen öffentlich

Beratung  und  Beschlussfassung  zu Bauangelegenheiten

- Rücknahme  des  Bauvorbescheid-Antrages  für  Crosta  396/36  (Gartenhaus)

Beschlusstext:

Der  Gemeinderat  Großdubrau  beauftragt  den  Bürgermeister,  den  Antrag  auf  Bauvorbescheid  zur

Nutzung  des  Flurstücks  396/36  der  Gemarkung  Crosta  mit  einem  eingeschossigen  Wochenendhaus

zurückzuziehen.

Auf  ein BauIeitplanungsverfahren  zur  Schaffung  von  Baurecht  wird  derzeit  verzichtet.

Der  GemeinderatsbeschIuss  vom  23.02.2023  wird  dahingehend  geändert,  dass  auf  eine

rechtsmittelfähige  Ablehnung  zum  Bauvorbescheid  verzichtet,wird.

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitglieder  des  Gemeinderates:  4 5 + Bürgermeister

davon  anwesend:  12

Ja - Stimmen:  12

Nein  - Stimmen:  0

Stimmenthaltungen:  0

Bemerkungen:  Aufgrund  des § 20 der Sächsischen  Gemeindeordnung  war kein Mitglied des _
Gemeinderates  von  der  Beratung  und Beschlussfassung  ausgeschlossen.
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Bearbeitungsvermerk:

verÖffentlichtam:  Ausgabe:

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


